
Moosburg, 19.02.2026

Aktenzahl: 031-2/I-2025

Änderung Flächenwidmungsplan

Kundmachung

Die Marktgemeinde Moosburg beabsichtigt folgende Anregungen zur Abänderung des derzeit 

geltenden Flächenwidmungsplanes gem. § 34 in Verbindung mit §§ 38, 39 des Kärntner 

Raumordnungsgesetzes 2021 - K-ROG 2021, LGBl. Nr. 59/2021, i.d.g.F. in Beratung zu ziehen:

1/2025 Umwidmung von derzeit Grünland-für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche Ödland, in Bauland - Wohngebiet, eines Teilstückes des Grundstückes 

175/1, KG Moosburg im Ausmaß von ca. 2.319 m²

(Marianne und Adolf Rainer)

2/2025 Umwidmung von derzeit Grünland-für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche Ödland, in Grünland Garten, eines Teilstückes des Grundstückes 60/3, KG

Tigring im Ausmaß von ca. 385 m²

(Dr. Christian Leschanz und Mag. Ingrid Köfler-Leschanz)

3/2025 Umwidmung von derzeit Verkehrsfläche – allgemeine Verkehrsfläche, in Bauland 

- Dorfgebiet, eines Teilstückes der Grundstücke 1313 und .109, KG Tigring im 

Ausmaß von ca. 280 m²

(Claus Jessenitschnig)

4A/2025 Umwidmung von derzeit Ersichtlichmachungen - Wald, in Verkehrsfläche – 

allgemeine Verkehrsfläche, eines Teilstückes der Grundstücke 600/2, 723 und 

599, KG Bärndorf im Ausmaß von ca. 191 m²

(DI Hubert Fischer)

4B/2025 Umwidmung von derzeit Grünland-für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche Ödland, in Verkehrsfläche – allgemeine Verkehrsfläche, eines Teilstückes 

des Grundstückes 602, KG Bärndorf im Ausmaß von ca. 304 m²

(DI Hubert Fischer)



Gemäß  den  Bestimmungen  der  §§  38,  39  des  Kärntner  Raumordnungsgesetzes  2021  -  

K-ROG  2021,  LGBl.  Nr.  59/2021,  i.d.g.F.  wird  die  beabsichtigte  Änderung  des

Flächenwidmungsplanes in der Zeit vom 19.02.2026 bis 19.03.2026 kundgemacht.

Der  Entwurf  dieser  Änderung  liegt  in  der  Marktgemeinde  Moosburg  (Bauamt  -  Erdgeschoß),

während den Amtsstunden (Montag 7.30 – 16.00 Uhr; Dienstag, Mittwoch und Freitag von 7.30

– 12.00 Uhr und Donnerstag von 7.30 – 18.00 Uhr) zur allgemeinen Einsichtnahme auf,  und

wird im Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitgestellt. 

Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  innerhalb  der  Auflagefrist  jedermann,  der  ein  berechtigtes

Interesse  glaubhaft  macht,  berechtigt  ist,  schriftlich  begründete  Einwendungen  gegen  den

Entwurf der Änderung des Flächenwidmungsplanes einzubringen. 

Die während der Auflagefrist beim Marktgemeindeamt Moosburg schriftlich eingebrachten und

begründeten  Einwendungen  sind  vom  Gemeinderat  bei  der  Beratung  über  den

Flächenwidmungsplan in Erwägung zu ziehen.

Der Bürgermeister

LAbg. Herbert Gaggl

Angeschlagen am: 19.02.2026

Abgenommen am
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